
fliktkommissionen und Gerichte, die den Schutz des 
sozialistischen Eigentums und die Festigung der sozia
listischen Staats- und Arbeitsdisziplin allseitig unter
stützt. Dazu gehört die richtige, differenzierte und über
zeugende Entscheidung des Streitfalles ebenso wie die 
analytische Verwertung und Verallgemeinerung von 
Erkenntnissen aus den Verfahren für die Tätigkeit der 
Volksvertretungen, ihrer Räte, wirtschaftsleitender Or
gane und Betriebe, die Arbeit mit Gerichtskritiken, 
Hinweisen usw.
Dem Schutz des sozialistischen Eigentums würde es 
vor allem dienen, wenn alle Betriebe ihre Maßnahmen 
zur Festigung von Sicherheit und Ordnung auch auf 
die Feststellung, Erfassung, Untersuchung und Aus
wertung der Schadensfälle erstreckten, wie das § 112 
Abs. 1 GBA fordert. Zugleich müßte generell gewähr
leistet sein, daß die Arbeitskollektive und Werktätigen 
hierbei mitwirken.
Entscheidend für den Schutz des sozialistischen Eigen
tums ist also nicht eine mehr oder weniger große Anzahl 
von Verfahren über die materielle Verantwortlichkeit, 
sondern die Gewißheit bei allen Leitern und Werktäti
gen, daß kein Schadensfall unentdeckt und unaufge
klärt bleibt, daß der sorgsame Umgang mit dem sozia
listischen Eigentum unabdingbarer Bestandteil der Lei
tungstätigkeit ist, so daß Unordnung und Disziplin
losigkeit gar nicht erst um sich greifen können, und 
daß auf jeden Fall schuldhafter Schadensverursachung 
richtig und gerecht reagiert wird. Hierauf haben die 
Gerichte — ausgehend von den zu ihnen gelangenden 
Verfahren — hinzuwirken.
Durch die gerichtliche Tätigkeit ist weiterhin darauf 
Einfluß zu nehmen, daß im Vergleich zur gegenwärti
gen Praxis viel differenzierter rechtlich-erzieherisch 
auf die Schadensverursacher eingewirkt wird. Ist

durch schuldhaftes, arbeitspflichtverletzendes Handeln 
ein Schaden verursacht worden, so muß der Betrieb 
mit einer nach den konkreten Umständen des Scha
denseintritts und der Persönlichkeit des Schadensver
ursachers bemessenen Maßnahme reagieren.
Daraus ergibt sich schon, daß die materielle Verant
wortlichkeit nicht zwangsläufig geltend zu machen ist. 
Zur Verfügung stehen z. B. auch Disziplinarmaßnah
men gemäß §§ 109 ff. GBA oder erzieherische Verfah
ren vor den Konfliktkommissionen (§§ 28, 29 KKO). 
Bei schuldhafter Qualitätsminderung oder schuldhaft 
verursachtem Ausschuß ist, sofern es sich um Werk
tätige handelt, deren Lohn nach der Qualität des Ar
beitsergebnisses differenziert wird, zunächst die Nicht
gewährung bzw. Minderung des Arbeitslohnes gemäß 
§§ 40 ff. GBA die geeignete Maßnahme. Ferner kann die 
Behebung des Schadens durch eigene Arbeit in Be
tracht kommen, wie das in § 112 Abs. 3 und § 115 
Abs. 3 GBA geregelt ist. Der Betrieb kann auch auf 
die Geltendmachung der materiellen Verantwortlich
keit ganz oder teilweise verzichten (§115 Abs. 4 GBA). 
Im Unterschied zur überwiegenden Praxis, das still
schweigend zu tun, verlangt das Gesetz jedoch schrift
liche und begründete Entscheidungen der Betriebsleiter, 
wodurch eine erzieherische Einflußnahme im bereits 
dargelegten Sinne möglich wird.
Wenn auch die Auswahl der geeigneten Maßnahmen 
und insbesondere die differenzierte Anwendung der 
materiellen Verantwortlichkeit dem Betriebsleiter ob
liegt, so wird doch das Betätigungsfeld der gesell
schaftlichen und staatlichen Gerichte dadurch nicht 
eingeschränkt. Vielmehr können sie durch ihre Tätig
keit wesentlich zur Verwirklichung der verfassungs
rechtlichen Pflicht beitragen, das sozialistische Eigen
tum zu schützen und zu mehren (Art. 10 Abs. 2).
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Die 26. Plenartagung des Obersten Gerichts hat deut
lich gemacht, daß die Beratung, Entscheidung und Aus
wertung von Streitfällen über die materielle Verant
wortlichkeit der Werktätigen hohe Anforderungen an — 
die staatlichen Gerichte und die Konfliktkommissionen 
stellen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, daß die 
Leiter und leitenden Mitarbeiter der Staats- und Wirt
schaftsorgane für die Gewährleistung von Ordnung 
und Sicherheit und damit auch für die richtige Anwen
dung der Bestimmungen über die materielle Verant
wortlichkeit der Werktätigen in ihrem Bereich verant
wortlich sind. Zwar wird in den Werkleiteranordnun
gen vieler Betriebe auch auf die Durchsetzung der ma
teriellen Verantwortlichkeit orientiert, jedoch hat sich 
diese richtige Leitungsmethode noch nicht überall ent
wickelt.

Zur Verantwortung der Leiter und der übergeord
neten Organe für die Gewährleistung von Ordnung und 
Sicherheit

Untersuchungen der Praxis haben ergeben, daß zwi
schen Anzahl und Umfang verursachter Schäden ei
nerseits und der konsequenten Durchsetzung der ma
teriellen Verantwortlichkeit andererseits häufig eine 
Differenz besteht. Im Bezirk Cottbus bezogen sich bei
spielsweise im vergangenen Jahr im produktiven Be
reich (einschließlich Transportwesen) 53 Prozent aller 
Anträge wegen materieller Verantwortlichkeit auf Ran

gier-, Havarie- und Verkehrsunfallschäden; lediglich 
6,7 Prozent der Anträge, die bei den Konfliktkommis
sionen eingingen, hatten Arbeitspflichtverletzungen an
derer Art zum Inhalt. Die Leiter von Produktionsbe
trieben machen die materielle Verantwortlichkeit vor
wiegend dort geltend, wo die schuldhafte Arbeits- 
pflichtverletzung offensichtlich ist. Diese Praxis ist in 
mehrfacher Hinsicht kritikwürdig.
Selbstverständlich ist es richtig, in solchen Fällen die 
materielle Verantwortlichkeit gegenüber den betref
fenden Werktätigen geltend zu machen. Darauf darf 
man sich jedoch nicht beschränken, denn das hätte zur 
Folge, daß die Bestimmungen des GBA über die ma
terielle Verantwortlichkeit nur ungenügend wirksam 
würden. Dadurch würde auch der Erziehung des Werk
tätigen, der den Schaden verursachte, und seines Ar
beitskollektivs entgegengewirkt, würden die Ursachen 
von Gesetzes- und Disziplinverletzungen nicht aufge
deckt. Das aber kann leicht zu Unordnung, Duldsam
keit gegenüber Schluderei und schließlich zu materiel
len Schäden führen, die mit Straftaten verbunden 
sind. Das wird an folgendem Beispiel deutlich:
Der Betriebsleiter eines VEB hatte die unkorrekte Ar
beit in der Materialversorgung geduldet und nicht un
tersucht, wo die Ursachen dafür lagen, daß ständig 
Gerät und Material abhanden kamen. Die materielle 
Verantwortlichkeit wurde gegenüber dem Leiter der 
Materialversorgung nicht durchgesetzt. Dieser sah des-
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